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20. Geseu: Durchführung des übereinkommens vom 3. März 1973 über <len internationalen Handel mit gefährdeten 
~n freilebender Tiere und Pflanzen. 

20. 

Gesetz vom 4. Februar 198l zur Durcbfllh
rung des Übereinkommens vom 3. Mlin 1973 
über den internationalen Handel mit gefährde-

ten Arten freilebender Tiere und Pflanzen 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Begriffsbestimmungen 

S 1. Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 
a) ,1ÜbereinkomrnenH das am 3. März 1973 in 

Washington geschlossene Übereinkommen 
über den internationalen Handel mit gefähr
deten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, 
BGB!. Nr. 188/1982; 

b) „Art" jede Gruppe (Art, Unterart, Gattung) 
von Tieren oder pflanzen, die dem Überein
kommen unterliegt; 

c) „Exemplar" ein Tier oder eine Pflanze einer 
.J.\n, lebend oder tot~ auch konserviert; 

d} u T eilu ein ohne weiteres erkennbarer Teil 
eines Exemplars; 

e) >,Erzeugnis" ein ohne weiteres erkennbares 
Erzeugnis aus einem Exemplar oder einem 
Teil. 

Geltung•bereich 

§ 2. (!) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die 
Ausfuhr. Wiederausfuhr und Einfuhr von Exempla
ren~ Teilen und Erzeugnissen~ soweit diese durch 
das übereinkommen vom 3. März 1973 über den 
internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei
lebender Tiere und Pflanzen, BGBL Nr. 188/1982, 
so'hie das Bundesgesetz vom 1. Juli 1981 zur 
Durchführung des Ubereinkommens vom 3. März 
1973 über den internationalen Handel mit gefähr
deten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, BGBL 
Nr. 189/1982, geregelt sind. 

(2) Der örtliche Geltungsbereich erstreckt sich 
auf Exemplare, Teile und Erzeugnisse, die sich im 
Land Wien befinden oder dorthin verbracht wer~ 
den sollen. 

Bescheinigungen 

§ 3. (1) In den Fällen des § 3 Abs. 1 lit. b und c 
und Abs. 2, § 4 Abs. 1 lit. b und c und Abs. 2, § 5 
Abs. 2, § 7 Abs. 2, Abs. 3 lit. a und b und Abs. 4 
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lit. b und c des Bundesgesetzes zur Durchführung 
des Übereinkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere 
und Pflanzen trifft die Behörde über Antrag die 
erforderlichen Feststellungen. Einern solchen 
Antrag sind die zur Beurteilung_ notwendjgen 
Nach weise (Rechnungen, Belege) anzuschließen. 

(2) Soll dem Antrag des Einsehreiters voll Rech
nung getragen werden, so hat die Behörde statt des 
Bescheides eine Bescheinigung auszufertigen, die 
als Bescheid gilt. 

(3) Bescheinigungen haben den Titel des über
einkommens, eine Kontrollnummer, die Art und 
die Nummer des Kennzeichens (§ 5 Abs. 3 und 4) 
sowie die Feststellung der verfahrenserheblichen 
Tatsachen gemäß den jeweiligen im § 3 Abs. 1 
angeführten bundesgesealichen Bestimmungen zu 
enthalten. 

( 4) Kopien von Bescheinigungen sind deutlich als 
solche zu kennzeichnen und dürfen - außer in 
dem darauf vermerkten Umfang - nicht an Stelle 
des Originals treten. 

(5) Bescheinigungen sind gesondert für jede Sen
dung von Exemplaren) Teilen oder Erzeugnissen 
auszustellen. ' 

(6) Für die Ausstellung von Bescheinigungen 
gemäß § 3 Abs. 1 lit. b und c, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 
lit. b und c, § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 des Bundesge
setzes vom 1. Juli 1981 zur Durchführung des 
Übereinkommens vom 3. März 1973 über den 
internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei
lebender Tiere und Pflanzen sind ausschließlich 
amtliche Vordrucke zu verwenden. 

Sachverständige 

S 4. (1) Bescheinigungen gemäß § 3 Abs. l lit. c, 
§ 3 Abs. 2, § 4 Abs. l lit. c, § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 
des Bundesgesetzes vom !. Juli 1981 zur Durchfüh
rung des Übereinkommens vom 3. März 1973 über 
den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und PHanzen durfen nur nach 
Vorliegen eines Gutachtens der der Behörde zur 
Verfügung stehenden amtlichen Sachverständigen 
bzw. der mit Rücksicht auf die Besonderheit des 
Falles bestellten Sachverständigen ausgestellt wer
den. 
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